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Schlussfolgerungen aus dem Bericht der EU-Antibetrugseinheit OLAF zu Frontex

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die EU-Antibetrugseinheit OLAF legte am 28. Februar 2022 einen Bericht 
zur Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) vor. 
Gegenstand des Berichts sind Vorwürfe von Pushbacks und Menschenrechts-
verletzungen an den EU-Außengrenzen. Der Schwerpunkt liegt auf möglichen 
Rechtsbrüchen in der Ägäis, von wo die griechische Küstenwache umfassen-
den journalistischen Recherchen zufolge immer wieder Schutzsuchende in 
türkische Gewässer zurückschleppen und dort auf seeuntauglichen Booten 
oder antriebslosen Rettungsinseln dem Meer aussetzen soll (DER SPIEGEL: 
Frontex in illegale Pushbacks von Flüchtlingen verwickelt, 23. Oktober 2020; 
DER SPIEGEL: Europas Grenzen sind ein rechtsfreier Raum, 17. Juli 2021). 
Der OLAF-Bericht zeigt, dass die Leitungsebene von Frontex von diesen 
Menschenrechtsverletzungen Kenntnis hatte, es aber bewusst vermied, diese 
zu melden; zudem soll Frontex Medienberichten zufolge einige Pushbacks mit 
europäischen Steuergeldern unterstützt haben (DER SPIEGEL: Vertuscht, 
verschleiert, belogen, 28. Juli 2022).

Untersucht wurde Medienberichten zufolge auch die Situation auf dem zentra-
len Mittelmeer. Bei einem Pushback vor der libyschen Küste sollen unter den 
Augen von Frontex-Beamten im April 2020 mehrere Menschen ums Leben 
gekommen sein. Ein Überwachungsflugzeug von Frontex habe vier überfüllte 
Boote mit Geflüchteten im zentralen Mittelmeer gesichtet. Frontex-Beamte 
hätten auf Bildschirmen in der Zentrale in Warschau beobachtet, dass die 
maltesischen Behörden die Menschen tagelang nicht retteten. Sie hätten ledig-
lich einen Teil von ihnen mit Trinkwasser versorgt und sie nach Italien weiter-
geleitet. Die übrigen Geflüchteten seien von einem Fischkutter eines maltesi-
schen Unternehmens zurück nach Libyen geschleppt worden. Als das Schiff in 
Tripolis ankam, waren fünf Leichen an Bord; sieben weitere Menschen waren 
schon zuvor ertrunken. Die Beamten sollen ihre Vorgesetzten daraufhin ge-
beten haben, eine Untersuchung der Grundrechtsbeauftragten zu veranlassen. 
Trotz mehrfachen Insistierens soll dies abgelehnt worden sein, obwohl es nach 
Einschätzung von OLAF klare Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen gab 
(DER SPIEGEL: Frontex vertuschte auch Pushbacks nach Libyen, 13. Okto-
ber 2022).
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Insgesamt kommt der OLAF-Bericht zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich des 
internen Grundrechte-Monitorings und des Berichtssystems zur Meldung von 
Menschenrechtsverletzungen („serious incidents reports“) bei Frontex erheb-
liche Probleme bestehen; auch habe die Frontex-Führung die Grundrechts-
beauftragte daran gehindert, auf operative Informationen zuzugreifen. Der 
OLAF-Bericht wurde Mitte Oktober 2022 von einer Transparenzplattform und 
einem Nachrichtenmagazin öffentlich gemacht.

Aus der Antwort der Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3653 geht hervor, dass 
das Bundesministerium des Innern und für Heimat und das Bundespolizei-
präsidium den OLAF-Bericht „zur Kenntnis genommen“ haben. Im Wesent-
lichen enthalte der Bericht „Darstellungen von Fehlverhalten von drei leiten-
den Mitarbeitern bei Frontex, u. a. dem ehemaligen Exekutivdirektor“ Fabrice 
Leggeri, so die Einschätzung der Bundesregierung. Für die Bundesregierung 
habe sich aus dem Bericht die Forderung nach „lückenloser Aufklärung und 
nach schneller Abstellung der aufgeführten Defizite“ ergeben. Positiv sei die 
Einstellung von mehr Grundrechtebeobachtern und die Überarbeitung des 
Melde- und Berichtswesens bei Frontex. Mit neuer Leitung könne Frontex 
einen „Neuanfang einleiten“, was die Bundesregierung ausdrücklich unter-
stütze (Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 20/3653). Fabrice 
Leggeri war in Reaktion auf den OLAF-Bericht im April 2022 zurückgetreten. 
An mehreren Stellen verweist die Bundesregierung ferner auf Berichte einer 
Frontex-Arbeitsgruppe im Europäischen Parlament (EP) sowie einer Arbeits-
gruppe des Frontex-Verwaltungsrats, wonach keine Beteiligung von für Front-
ex im Einsatz befindlichen „Grenzschutzkräften“ an illegalen Zurückweisun-
gen festgestellt worden sei. Auch der Vorwurf, dass Frontex Überwachungsf-
lüge abgezogen habe, um nicht mehr Zeuge von Pushbacks zu werden, sei 
durch diese Arbeitsgruppen nicht bestätigt worden (Antwort zu den Fragen 5 
und 8 auf Bundestagsdrucksache 20/3653).

Die Fragestellerinnen und Fragesteller sehen die Gefahr, dass die Bundes-
regierung nach Auffassung der Fragestellerinnen und Fragesteller bestehende 
strukturelle Missstände bei Frontex auf persönliches Fehlverhalten der 
Frontex-Spitze reduziert. Außerdem fürchten sie, dass Konsequenzen aus dem 
OLAF-Bericht von Seiten der Bundesregierung ausbleiben, zumal diese er-
klärte, es sei weder geplant, Frontex zu ersuchen, den Einsatz in Griechenland 
zu beenden noch deutsche Beamtinnen und Beamte aus dem Frontex-Einsatz 
in Griechenland zurückzuziehen (Antwort zu Frage 9 auf Bundestagsdruck-
sache 20/3653).

 1. Wurde die Forderung der Bundesregierung nach „lückenloser Aufklä-
rung“ der im OLAF-Bericht festgestellten Defizite nach ihrer Kenntnis 
und Einschätzung bereits erfüllt (vgl. Antwort zu Frage 1 auf Bundes-
tagsdrucksache 20/3653)?

Falls ja, wie erfolgte dies genau, falls nein, soll es nach Kenntnis der 
Bundesregierung weitere Untersuchungen zur Rolle von Frontex geben, 
und wer soll diese ggf. durchführen?

 2. Inwiefern sah die Bundesregierung in Bezug auf die im OLAF-Bericht 
festgestellten Defizite (Bundestagsdrucksache 20/3653) überhaupt weite-
ren Aufklärungsbedarf, nachdem OLAF nach Auffassung der Fragestel-
lerinnen und Fragesteller im Rahmen seiner Untersuchung bereits eine 
umfassende Aufklärung geleistet hatte?

Welche Fragen wurden nach Kenntnis und Einschätzung der Bundes-
regierung im OLAF-Bericht ggf. noch nicht beantwortet (bitte genau auf-
listen)?
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 3. Wurden die im OLAF-Bericht festgestellten Defizite nach Kenntnis und 
Einschätzung der Bundesregierung zwischenzeitlich abgestellt?

a) Falls ja, wie zeigt sich dies konkret, und wo besteht ggf. weiterer 
Handlungsbedarf?

b) Falls nein, was unternimmt die Bundesregierung ggf., um sicher-
zustellen, dass die gefundenen Defizite behoben werden?

Die Fragen 1 bis 3b werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Aus Sicht der Bundesregierung ist Frontex der Forderung grundsätzlich nach-
gekommen. Nachdem u. a. Deutschland im Frontex-Verwaltungsrat lückenlose 
Aufklärung gefordert hatte, nahm das Gremium im Rahmen seiner Zuständig-
keit als Anstellungsbehörde unverzüglich die Arbeit mit dem Bericht auf. Hier-
zu gehörte u. a. die Aufklärung, inwiefern durch den Verwaltungsrat ein förm-
liches Verfahren gegen die betroffenen Personen eingeleitet werden müsse. Im 
Zuge dessen haben die betroffenen Personen die Agentur verlassen bzw. sind 
nunmehr an anderer Stelle innerhalb der Agentur tätig.
Ferner hat Frontex Initiativen ergriffen, um Verbesserungen zu erreichen. Zu 
diesen Initiativen zählen etwa die Überarbeitung des Berichtswesens, die Ein-
stellung von mehr Grundrechtebeobachtern sowie die Berücksichtigung der 
Empfehlungen aus den Berichten der Arbeitsgruppen des Europäischen Parla-
ments und des Verwaltungsrates von Frontex sowie des Europäischen Bürger-
beauftragten.
Auch eine verbesserte Einbindung des (unabhängigen) Grundrechtsbeauftrag-
ten soll gewährleistet werden. Die Mitgliedstaaten wird Frontex künftig enger 
und unverzüglich in alle Vorgänge mit Bezug zu möglichen Grundrechtsverlet-
zungen einbeziehen.

 4. Wie erklärt sich die Bundesregierung die abweichenden Ergebnisse der 
Untersuchungen von OLAF bzw. der Arbeitsgruppen im EP und des 
Frontex-Verwaltungsrats?

a) Wie gewichtet die Bundesregierung die jeweiligen Untersuchungs-
berichte, und welche weiteren Untersuchungen sind aus ihrer Sicht 
ggf. erforderlich, um angesichts gegenteiliger Feststellungen zu 
einem eindeutigen Ergebnis zu kommen?

b) Hält die Bundesregierung die Untersuchung des Frontex-Verwal-
tungsrats in Kenntnis des OLAF-Berichts für aktuell und erschöp-
fend?

Die Fragen 4 bis 4b werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Den drei Berichten lagen im Wesentlichen unterschiedliche Untersuchungsge-
genstände zugrunde. Die Arbeitsgruppen des Europäischen Parlaments (EP) 
und des Verwaltungsrates befassten sich mit Einzelsachverhalten, wohingegen 
der OLAF-Bericht das Verhalten von Personen in den Blick genommen hat.
Daher geht die Bundesregierung nicht von „abweichenden Ergebnissen“ im 
Sinne der Fragestellung aus. Eine Gewichtung der jeweiligen Untersuchungs-
berichte nimmt die Bundesregierung nicht vor. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort zu den Fragen 1 bis 3b verwiesen.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/4945



 5. Wann genau wurde der OLAF-Bericht im Bundesinnenministerium und 
im Bundespolizeipräsidium zur Kenntnis genommen, und durch wen 
genau geschah dies (Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 
20/3653)?

a) Haben zwischenzeitlich weitere Vertreterinnen und Vertreter der 
Bundesregierung den OLAF-Bericht gelesen, und wenn ja, welche?

b) Ist insbesondere die Bundesministerin des Innern und für Heimat 
Nancy Faeser persönlich über dessen Inhalte unterrichtet worden, 
und falls ja, wann, falls nein, warum nicht?

c) Wer innerhalb der Bundesregierung hat die Schlussfolgerungen aus 
dem OLAF-Bericht gezogen?

Die Fragen 5 bis 5c werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Der Bericht wurde unmittelbar nach der Übersendung durch OLAF an die Mit-
glieder des Frontex-Verwaltungsrates von den beiden deutschen Mitgliedern im 
Frontex-Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen. Aufgrund der zwischenzeit-
lich erfolgten Veröffentlichung des Berichtes in den Medien haben grundsätz-
lich alle Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung die Möglichkeit 
gehabt, den OLAF-Bericht zu lesen. Federführend für den Vorgang innerhalb 
der Bundesregierung ist das Bundesministerium des Innern und für Heimat, 
dementsprechend wurde die Hausleitung über den Inhalt unterrichtet.

 6. Sieht die Bundesregierung nach wie vor keinen Anlass für eine Anwen-
dung des Artikels 46 Absatz 2 der Verordnung (EU) 1896/2019 oder 
einen Rückzug deutscher Beamtinnen und Beamten aus dem Frontex-
Einsatz in Griechenland (Antwort zu Frage 9 auf Bundestagsdrucksache 
20/3653)?

Ja.

 7. Kommt es nach Kenntnis und Einschätzung der Bundesregierung mo-
mentan bzw. seit Fertigstellung des OLAF-Berichts in der Ägäis zu 
Grundrechtsverletzungen durch die griechische Küstenwache an Schutz-
suchenden?

Der Bundesregierung liegen hierzu für den genannten Zeitraum keine eigenen 
Erkenntnisse vor.

 8. Kann die Bundesregierung ausschließen, dass deutsche Beamtinnen und 
Beamte im Rahmen von Frontex-Einsätzen daran beteiligt waren, in der 
Ägäis Flüchtlingsboote zu stoppen und die Asylsuchenden anschließend 
an die griechische Küstenwache zu übergeben, welche die Geflüchteten 
dann Medienberichten zufolge in türkischen Gewässern zurückgelassen 
haben soll (https://taz.de/Pushbacks-auf-dem-Mittelmeer/!5851450/)?

a) Wenn nein, warum zieht sich die Bundesregierung dann nicht aus der 
gemeinsamen Operation zurück?
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b) Inwiefern nimmt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihre 
Schutzverantwortung für die eigenen Beamtinnen und Beamten wahr?

Die Fragen 8 bis 8b werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 2 und 6 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3653 ver-
wiesen.
Des Weiteren wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 8 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdruck-
sache 19/28043 verwiesen.

 9. Wie kann nach Auffassung der Bundesregierung sichergestellt werden, 
dass deutsche Beamtinnen und Beamte im Frontex-Einsatz nicht (unge-
wollt) in mögliche illegale Pushbacks verwickelt werden?

Auf die Antwort zu Frage 8 wird verwiesen.

10. Haben sich Vertreter der Bundesrepublik Deutschland seit März 2020 im 
Verwaltungsrat von Frontex dafür eingesetzt, dass bei Einsätzen in der 
Ägäis EU-Recht eingehalten und Menschenrechte geachtet werden, und 
wenn ja, wie (bitte nach einzelnen Sitzungen des Verwaltungsrats auf-
listen)?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 20/3653 
verwiesen.

11. Wird die Bundesregierung sich in den EU-Gremien dafür einsetzen, dass 
Griechenland keine weiteren Gelder im Bereich „Grenzschutz“ erhält, 
solange Vorwürfe schwerer Menschenrechtsverletzungen an den EU-
Außengrenzen im Raum stehen, und falls nein, warum nicht?

Die Vergabe von Mitteln aus dem „Border Management and Visa Instrument“ 
ist gemäß Artikel 4 VO (EU) 2021/1148 u. a. daran geknüpft, dass die geförder-
ten Maßnahmen nicht gegen Grundrechte verstoßen. Die Einhaltung dieser Be-
dingung wird von der Europäischen Kommission laufend überwacht. Ein eige-
nes Vorgehen sieht die Bundesregierung vor diesem Hintergrund nicht vor.
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 
20/3653 verwiesen.

12. Wurde der OLAF-Bericht zu Frontex in Gremien auf EU-Ebene, insbe-
sondere im Ausschuss der Ständigen Vertreter thematisiert, und wenn ja, 
welche Haltung hat die Bundesregierung hierbei eingenommen, und wel-
che Haltung haben andere Mitgliedstaaten, insbesondere Griechenland, 
dabei eingenommen, und welche Schlussfolgerungen zieht die Bundes-
regierung aus den Gesprächen ggf.?

Die Veröffentlichung des OLAF-Berichts in den Medien war Bestandteil der 
Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses der Ständigen Vertreter vom 
26. Oktober 2022. Die Bundesregierung hat die Auffassungen der wortnehmen-
den Mitgliedstaaten zu diesem Tagesordnungspunkt zur Kenntnis genommen.
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13. Wie viele deutsche Beamtinnen und Beamte sind momentan im Rahmen 
von Frontex-Operationen in Griechenland eingesetzt (bitte nach Tätig-
keiten aufschlüsseln)?

Die Beantwortung der Frage kann nicht offen erfolgen. Es wird daher auf die 
beigefügte VS-NfD-Anlage verwiesen. Die Antwort wurde als „VS – Nur für 
den Dienstgebrauch“ eingestuft, weil darin Informationen zu aktuellen Einsatz-
maßnahmen enthalten sind.* Eine offene Übermittlung von Informationen zu 
Einsatzländern und -orten sowie eingesetztem Personal wäre geeignet, gegen-
wärtige und zukünftige Einsatzziele und damit die Aufgabenerfüllung von 
Frontex zu gefährden. Aus ihrem Bekanntwerden könnten außerdem Rück-
schlüsse auf ihre Vorgehensweise, Fähigkeiten und Methoden gezogen werden, 
was wiederum nachteilig für die Aufgabenerfüllung der durchführenden Stellen 
und damit für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland sein kann. Unter 
Abwägung mit der Bedeutung des parlamentarischen Fragerechts werden die 
Informationen in eingestufter Form übermittelt, so dass diese vollumfänglich 
zur Verfügung stehen.

14. In welcher Form und welchen Zeiträumen unterstützt bzw. unterstützte 
Frontex in Ungarn nach Kenntnis der Bundesregierung sogenannte 
„rückkehrbezogene Aktivitäten“ (https://www.europarl.europa.eu/news/d
e/press-room/20221014IPR43210/frontex-abgeordnete-verweigern-entla
stung-fur-haushaltsjahr-2020)?

Waren bzw. sind bei entsprechenden Frontex-Einsätzen auch deutsche 
Beamtinnen und Beamte beteiligt, und falls ja, wann, und wie viele, und 
wie ist dies ggf. damit zu vereinbaren, dass die Bundesregierung in ihrer 
Antwort zu Frage 5a auf Bundestagsdrucksache 20/2943 mitteilte, dass 
am 27. Januar 2021 alle Frontex-Operationen in Ungarn ausgesetzt wor-
den seien?

Die Unterstützung der Agentur bei rückkehrbezogenen Aktivitäten in Ungarn 
bezog sich auf Rückführungen auf dem Luftweg von Ungarn in Drittstaaten.
Die Unterstützung erfolgte bis zur Aussetzung aller Frontex-Operationen am 
27. Januar 2021. Deutsche Beamtinnen und Beamte waren an rückkehrbezoge-
nen Aktivitäten nicht beteiligt.

* Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. 
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten ein-
gesehen werden.
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